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Allgemeine Hinweise zur Berücksichtigung  

von Unterhaltsaufwendungen  

als außergewöhnliche Belastung 

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat das geltende Schrei-
ben zu den allgemeinen Grundsätzen für die steuerliche Be-
handlung von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche 
Belastung (§ 33a Absatz 1 EStG) in einem aktuellen Schreiben 
überarbeitet (Az. IV C 3 - S 2285/00031/001/025). 

 

Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde § 33a Absatz 1 EStG 
ab dem Veranlagungszeitraum 2025 um einen Satz 12 erwei-
tert, wonach der Abzug von Unterhaltsleistungen als außerge-
wöhnliche Belastung nach § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG in Form 
von Geldzuwendungen nur noch dann möglich ist, wenn die 
Zahlung des Unterhalts durch Banküberweisung auf ein 
Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt. 

 

Das überarbeitete Schreiben ist ab dem Veranlagungszeitraum 
2025 anzuwenden und ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 
2025 das Schreiben vom 06.04.2022. 
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